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der Anfrage der Abgeordneten Dr~SCHWIMMER 
und Genossen an den Bundesminister für 
soziale Verwaltung, betreffend Vorwegnahme 
noch nicht beschlossener Gesetze (Nr .. 2103/J/78) .. 

Die anfragenden Abgeordneten beziehen sich darauf, 
daß - wie schon im Entwurf zur 32 o ASVG-Novelle - auch 
im Entwurf zur 33 o ASVG-Novelle eine Regelung vorgesehen 
sei, für die Bestellung der Versicherungsvertreter bei 
den Sozialversicherungsträgern das d'Hondt'sche System 
anzuwenden o In den Sommermonaten sei in einem diesbe­
züglichen Erlaß an die Landeshauptleute die Anweisung 
ergangen, bei der Neubestellung der Versicherungsver­
treter bereits das d'Hondt'sche System anzuwenden. In 
diesem Zusammenhang werden folgende Fragen gestellt: 

1) Entspricht es den Tatsachen, daß in einem Erlaß des 
Bundesministeriums für soziale Ver\-.rfil tung die An­
wendung des d 'Hondt' sehen Systems fi.ir die Neube­
stellungder Versicherungsvertreter bereits angeordnet 
wurde, obwohl die parlamentarische Beschlußfassung 
darüber noch gar nicht erfolgt ist ? 

2) Warum hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
in diesem Erlaß nicht die Anwendung anderer Berechnu.ngs­
verfahren, wie etwc das Hare'sche System alternativ 
angeordnet ? 
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3) \,Jie begründet der Bundesminister für soziale Vel}­

waltung die in diesem Erlaß vorgenommene Präjudi­
zierung des Gesetzgebers ? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Die Amtsdauer ~r seit dem Jahre 1974 im Amte be-
findlichen Verwaltungskörper der nach dem AIIgem'einen 
Sozialversicherungsgesetz errichteten Sozial versicherungs­
träger ~ndet am 31~1201978o Das Bundesministerium für soziale 
VerwaJ.tung bzw .. die Lfmdeshauptleute sind verpflichtet, die 
Voraussetzungen für die Entsendung der Versicherungsver­
treter so rechtzeit~zu schaffen~ daß sich die neuen Ver­
waltungskörper möglichst bald nachdem Ablauf der Amts­
periode der derzeitigen Verwaltu.ngskörper konstituieren 
können .. 

Die Versicherungsvertreter in den Verwaltungskörpern der 
Sozialversicherungsträger sind gemäß § 421 Abs.1 ASVG' 
von den öffentlich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Diens'bnehmer und der Dienstgeber, wenn solche fehlen, vom 
Österreichischen Gewerkschaftsbund bzw~ vom Landeshauptmann 
oder vom Bundesministerium für soziale Verwalt1.'lng, zu ent­
senden .. Kommen bei einem Versicherungsträger - wie dies 
etvla 'bei den Gebietskrankenkassen der Fall ist - mehrere 
entsendeberechtigte Stellen in der Gruppe der Dienstnehmer 
oder der Dienstgeber in Betracht~ dann hat gemäß § 421 
Abso2 ASVG der Landeshauptmann bz\':o dt"'.sBundesministerium 
für soziale Verwaltung die auf die einzelnen Stellen ent­
falleI!de Zahl von. Versicherungsvertretern u..'Tlter Bedachtnahme 
auf die durchschnittliche Zahl der Versicherten in den den 

, 
i, 
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einzelnen Stellen zugehörigen Gruppen von Dienstnehmern 
oder Dienstgebern bescheidmäßig festzustellen und die 
in Betracht kommenden entsendeberechtigten Stellen auf­
zufordern, die Versicheru..."lgsvertret'er innerhalb einer 
angemessenen Frist zu entsenden. 

Im Hinblick auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes vom 16 0 10&1975, G 9/75-12~ sowie des Verwaltungs­
gerichtshofes vom 15.1201975~ Zl. 742/74-15~ ist die 
genarillte Bestimmung des § 421 Abs~2 ASVG mangels Fest-
legung der anzuwendenden Berechnungsmethode nicht voll­
ziehbar. Schon in der Regierungsvorlage zur 32 0 Novelle 
des ASVG war daher eine entsprechende Änderung des § 421 
Abs.2 ASVG vorgesehen, die aber auf Grund einer Empfehlung 
des Ausschusses für soziale Verwaltung (388 der Beilagen 
zu den st;enographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIVoGP) nicht zum Gesetz erhoben worden isto In dem vom 
Bundesministerium für soziale Ver~'laltung zur Begutachtung 
versendeten Entwurf einer 33. Novelle zum ASVG ist in 
gleicher Weise, wie dies gemäß § 51 AbS o 2 Arbeitsverfassungs­
gesetz bei den Betriebsratswahlen zu geschehen hat, die' 
AnwendUng des dlHondt'schen Systems bei der Entsendung 
der Versicherungsvertreter in die Verwaltungskörper der 
SozialversiCherungsträger vorgesehen., 

Da die Funktionsperiode der Verwaltungskörper = wie er­
wähnt - am 31.12.1978 endet und das Verfahren zur Neu= 
bildung der Verwaltungskörper schon im Hinblick auf die 
gesetzlich vorgesehenen Fristen längere Zeit in Anspruch 
nimmt, mit einer Beschlußfassung über die 33oASVG=No~ 
velle durch die gesetzgebenden Körperschaften aberschon 
seinerzeit nicht vor Dezember 1978 zu rechnen war~ mußten 
gewisse vorbereitende Informationshandlungen gesetzt'werden, 
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um. nach Beschlußfassung durch die gesetzgebenden Körper­
schaften das Verfahren zur Entsendung der Versicherungs­
vertreter so schnell wie möglich zum Abschluß bringen zu 
können. Die Landeshauptleute wurden daher durch das· 
Bundesministerium. für soziale Vervlaltung am 10., August 1978 
ange\viesen, auf der. Grundlage der im Entwurf einer 
33.. Novelle zum. ASVG vorgesehenen Änderung des § 421 

Abs .. 2 ASVG Berechnungen vorzunehmen und das Ergebnis 
vorläufig den entsendeberechtigten Stellen formlos mit­
zuteilen.. Eine - wie ·in der Anfrage behauptet wird - "Neu= 
bestellung der Versicherungsvertre.ter" 9 die eine bescheid­
mäßige Festsetzung der auf die einzelnen entsendeberechtigten 
Stellen entfallenden Mandate zur Voraussetzung hätte, wurde 

nicht angeordnet;· es. ist· auch nicht beabsichtigt, dies vor 
Beschlußfassung der 33. ASVG-Novelle durch die gesetzge­
benden Körperschaften zu tun .. 

Zu 2): 

Dasd'Hondt'sche System vrurde in die Information aufgenoInmen, 
weil es im Bereich der Selbstverwaltung das einzige durch 
Gesetz oder Verordnung angeordnete System ist (z~Bo Ar­
beitsverfassungsgesetz, Arbeiterkammergesetz) und zweifel­
los der Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung auch für d~e 
Anwendung dieses Systems im Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetz spricht .. 

Im Hinblick auf die bereits derzeit im Gesetz enthaltene 
Bestimmung des § 421 Abs c 2 ASVG, wonach die auf die einzelnen 
entsendeberechtigten Stellenentfallendo Zahl von·Versiche­
rungsvertl.'oJG"ern unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche 
Zahl der Versicherten in den den einzelnen Stellen zug~-

2064/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



<=> 5 = 

. hörigen Gruppen von Dienstnehmern oder Dienstgebern 
festzusetzen ist, muß - welche Berechnungsmethode letziich 

• 
auch immer anzuwenden sein wird - von der gleichen Grlmd~ 
lage, nämlich von der durchschnittlichen zurechenbaren 
Versichertenzahl ausgegangen werdeno Auf Grund dieser 
Ausgangslage ",äre es daher - sollte der Gesetzgeber eine 
andere Methode beschließen - ohne Schwierigkeit möglich, 
die Zahl der in Betracht kommenden Versicherungsvertreter 
auch nach einem anderen System zu errechneno 

Zu 3): 

Wie sich aus meinen Ausführungen ergibt, sind lediglich 
formlose Informationen angeordnet worden; demnach liegt 
eine Präjudizierung des Gesetzgebers nicht vor. 
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